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r{\ Landkreis
Rotenburg

[Widmme)

Die wichtigsten Informationen zum Verfahren

Grundsatzliches:

Auftraggeber: Landkreis Rotenburg (Wimme)
Vergabenummer/-name: 70/26/55 - Briicken bauen (MalZnahme im Sinne des 8§ 16a SGB II)
Kurzbeschreibung: Leistungsgegenstand ist die Konzeption und Durchfuihrung von Leistungen im Sinne des § 16 a SGB

Il'im Auftrag des Landkreises Rotenburg (Wimme). Ziel der Mal3nahme ,Briicken bauen* ist die
strukturierte Heranfiihrung und Uberleitung der Teilnehmenden in geeignete Angebote des regionalen
Hilfesystems. Der Auftragnehmer Gbernimmt hierbei eine steuernde und koordinierende
Lotsenfunktion. Eine eigenstandige psychosoziale, therapeutische oder beratende Behandlung findet
nicht statt.

Detaillierte Angaben finden Sie in der Leistungsbeschreibung.

Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gemaR UVgO
Liefer-/Ausfuhrungsort: 27.... Rotenburg, Zeven, Bremervorde
Losweise Vergabe: Nein
Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen
Zuschlagskriterium: Wirtschaftlichstes Angebot
Berechnungsmethode: Einfaches Preis/Leistungs Verhaltnis
Ausflihrungsfrist: von 01.12.2026bis 30.11.2027
ggf. Anmerkungen: Plus 2 optionale Vertragsverlangerungen a jeweils 12 Monate.

Angebotsabgabe:

Angebotsfrist: 01.07.2026 10:00:00
Zuschlags-/Bindefrist: 15.09.2026
Form der Angebote: Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen

Elektronische Angebotsabgabe:

Sie mussen Ihr Angebot elektronisch Uiber den Angebotsassistenten im Vergabeportal der Deutschen eVergabe abgeben. Bitte melden
Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter https://portal.deutsche-e vergabe.de mit lhrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kdnnen Sie dies auf der Plattform vornehmen. Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen. Klicken Sie auf den Projektsafe des gewahlten Verfahrens, um
nach erfolgter Aktivierung Uber den Angebotsassistenten direkt zum eVergabe-System zu gelangen. Hier kdnnen Sie lhr Angebot
vollelektronisch erstellen und einreichen.

Folgende Signaturen sind zuléssig: Textform nach §126b BGB

Die schriftliche Angebotsabgabe ist nicht zugelassen!

Fragen zum Verfahren:

Bieterfragen missen bis spatestens 15.06.2026 10:00 eingegangen sein. Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht
zugesichert. Die Beantwortung von Fragen erfolgt ausschlief3lich in Textform uber die Bieterkommunikation im Bieterassistenten. Sie erhalten
unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Giber das Vorliegen von Antworten im Bieterassistenten.
Bieterantworten werden Teil der Vergabeunterlagen. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.

Bei Fragen zur Bedienung des Vergabeportals oder bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Support der Deutschen
eVergabe. E-Mail: support@ deutsche-evergabe.de oder telefonisch unter +49 (0)611-949106-83. Der Support ist kostenlos.

Umsatzsteuer

Um die Vergleichbarkeit der Angebote herzustellen wird bei der Angebotswertung der zum Zeitpunkt der Angebotswertung gultige
Umsatzsteuersatz berilicksichtigt. Fur die Abrechnung der Leistungen wird der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung jeweils geltenden
Umsatzsteuersatz zugrunde gelegt.


https://portal.deutsche-evergabe.de

631
(UVvgO- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

Vergabestelle Datum der Versendung
Landkreis Rotenburg (Wimme) Vergabeart

[x] Offentliche Ausschreibung
Hopfengarten 2 Beschrankte Ausschreibung
27356 Rotenburg (Wimme) Beschrankte Ausschreibung mit

Teilnahmewettbewerb
Verhandlungsvergabe
[ Internationale NATO-Ausschreibung

Deutschland

Ablauf der Angebotsfrist
Datum ‘ Uhrzeit
01.07.2026 ' 10:00:00

Bindefrist endet am 15.09.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemar UvgO)

Bezeichnung der Leistung:

MaRnahmennummer MaRnahme
Vergabenummer Leistung

70/26/55 Bricken bauen (MaZnahme im Sinne des § 16a SGB 1)
Anlagen

die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

632 Bewerbungsbedingungen (Ausgabe 2017)
227 Zuschlagskriterien

Wertungskriterien gemaf Leistungsbeschreibung

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Beschreibung, Plane, sonstige Anlagen

634 Besondere Vertragsbedingungen

635 Zusatzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)

241 Abfall

244 Datenverarbeitung

246 Auftrage fir Gaststreitkrafte

247 Auftrdge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
625 NATO Infrastrukturbauten

Bes. Vertragsbedingungen zum Nieders. Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG)

cOddoooNOOOOOMOMZEOOONO X 2
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3.1

631
(UVvgO- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)
die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
633 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 LD Eigenerklarung zur Eignung

125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Teilnehmer
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Eigenerklarung zur Eignung
Erklarung zu § 4 Abs. 1 NTVergG
Konzept

die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung — Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung

des Landkreis Rotenburg (Wimme)
Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wimme)

zu vergeben.

Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt
elektronisch lber die Vergabeplattform
[ in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle

Fax
Strale E-Malil
PLZ/Ort

Unterlagen (Eigenerklarungen, Angaben, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise)

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von mehr als 30.000 Euro fir den Bieter, der den
Zuschlag erhalten soll, zur Bestatigung der Erklarung (Angebotsschreiben Nummer 6) einen Auszug
aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt fiir Justiz anfordern.

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe (Auftrags)Bekanntmachung

OoOoOoad
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3.2

3.3

5
51
5.2

631
(UVvgO- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

siehe (Auftrags)Bekanntmachung
O

O

O

O

- frei -

Losweise Vergabe

[x] nein
ja, Angebote sind mdglich
[] nur fur ein Los
[ fur ein Los oder mehrere Lose

[ nur far alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)

Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen gilt nicht.

O Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Bewerbungsbedingungen) -
ausgenommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachldasse mit Bedingungen beinhalten -
O fur die gesamte Leistung
O  nur fir nachfolgend genannte Bereiche:

m mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

O

d

Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote
O zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen,
insbesondere unter Beriicksichtigung von Nachlassen.
Mehrere Zuschlagskriterien gemaf Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstétte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fiihren.
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631
(UVvgO- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots)

7 Zugelassene Angebotsabgabe

[xX] Elektronisch

[x] in Textform [ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel [] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Gber die
Vergabeplattform der Vergabestelle zu tbermitteln.
[] Schriftlich

Das beigefiigte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in
verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort

abzugeben:
[0 siehe Briefkopf
] stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

»LAngebot fur

MaRnahmennummer: Malnahme:

Vergabenummer: Leistung:

70/26/55 Bruicken bauen (MalRnahme im Sinne des § 16a SGB 1)

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

8 Nachprufungsstelle

Das Niederséachsische Tariftreue- und Vergabegesetz findet Anwendung und ist zu beachten.
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632

(UVgO - Bewerbungsbedingungen)

Bewerbungsbedingungen fiir die Vergabe von Leistungen
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der “Verfahrensordnung fir die Vergabe 6ffentlicher Liefer- und Dienstleistungsauftrage unterhalb der
EU-Schwellenwerte”, (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten,
Unvollstandigkeiten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in
Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulas-
sigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte dartiber
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das
Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen.
Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein
verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen mussen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt
nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die
Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen® auf andere Leistungspositionen
umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hochstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am
Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden
und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, missen diese erflllt werden; im
Ubrigen missen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig
sein. Die Erfillung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschopfend zu
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausflhrung der
Leistung erforderlich sind.
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43

4.4

5.2

632
(UVgO - Bewerbungsbedingungen)
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in den Vergabeunterlagen geregelt
ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausflihrung und Beschaffenheit dieser Leistung
zu machen.
Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (andern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzel-
preisen aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung
ausgeschlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform
abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fir die Durchfiihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist,

dass der bevolimachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

Sofern nicht offentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben,
nicht zugelassen.

Eignung

Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung mit dem
Angebot

- Entweder die ausgefillite ,Eigenerklarung zur Eignung fur Liefer-/Dienstleistungen®

- Oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)

vorzulegen.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung® bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen
zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufligen.

Stattdessen kann der Nachweis auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z.B. dem durch
die Industrie- und Handelskammer eingerichteten PQ-Verzeichnis) oder durch Vorlage eines
Zertifikates im Sinne der europaischen Zertifizierungsstandards gefihrt werden.
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Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname It. Handelsregister)

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Landkreis Rotenburg (Wimme)

Hopfengarten 2
27356 Rotenburg (Wimme)
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

633

(Angebotsschreiben — Liefer-/Dienstleistungen)

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht
BImA-Nummer

MaRnahmennummer MaRnahme
Vergabenummer Leistung
70/26/55 Briicken bauen (Mahahme im Sinne des § 16a SGB II)

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen so-

wie den geforderten Angaben und Erklarungen
234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
Nebenangebot(e)

124 LD  Eigenerklarung zur Eignung

Iagen1, die der Angebotserlduterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

Einheitliche Europaische Eigenerklarung

00002 000000000

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufligen

©‘r"ﬁ@3 VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019
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633

(Angebotsschreiben — Liefer-/Dienstleistungen)

Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungs-
beschreibung betragt einschl. Umsatzsteuer

Euro
Anzahl der Nebenangebote St.
Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fir %

Haupt- und alle Nebenangebote

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen An-
lagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

Ich/Wir erklaren, dass

— ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen fiir die Ausfiihrung der angebotenen Leistung
erfulle(n).

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses
als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mirfuns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teil-
leistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig” enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

— falls von mir/luns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschliel3en, umfasst.

— ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme
dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abre-
de getroffen habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es sei denn,
ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

wird das Angebot ausgeschlossen.

bei einem elektronisch Ubermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder

ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,

©\'ﬁ§[i VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2



635

(Zuséatzliche Vertragsbedingungen - Liefer-/Dienstleistungen)

Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen

1

22

7.2

Art und Umfang der Leistungen (§ 1 VOL/B)

Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten flr Verpackung, Aufladen, Beférderung bis zur
Anlieferungs- oder Annahmestelle und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
angegeben ist.

Der Auftragnehmer hat Packstoffe zurlickzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen. Etwaige
Patentgebuhren und Lizenzvergutungen sind durch den Preis fir die Leistung abgegolten.

Anderung der Leistung (§ 2 Nummer 3 VOL/B)

Beansprucht der Auftragnehmer aufgrund von § 2 Nummer 3 eine erhdéhte Vergitung, muss er dies
dem Auftraggeber unverziiglich - moéglichst vor Ausfiihrung der Leistung und méglichst der Hohe nach -
schriftlich mitteilen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die durch die Anderung der Leistung bedingten Mehr- oder
Minderkosten nachzuweisen.

Ausfiihrung der Leistung (§ 4 VOL/B)

Der Auftraggeber kann sich Uber die vertragsgemale Ausflihrung der Leistung unterrichten.

Gitepriifung (§ 12 Nummer 2 VOL/B)

Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Guteprifung, werden dem Auftragnehmer
die dadurch entstandenen Kosten erstattet.

Abnahme (§ 13 VOL/B)

Die Lieferung oder Leistung wird férmlich abgenommen.
Die Gefahr geht, wenn nichts anderes vereinbart ist, auf den Auftraggeber lber

- bei Lieferleistungen mit der Ubernahme an der Anlieferungsstelle,
- bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

Mangelanspriiche (§ 14 VOL/B)

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche beginnt mit der Abnahme der Leistung.

Rechnungen (§§ 15 und 17 VOL/B)

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der
Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt
des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz
zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf mafligebenden Umsatzsteuer-
betrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Leistungen nach Stundenverrechnungssatzen (§ 16 VOL/B)

Der Auftragnehmer hat Uber Leistungen nach Stundenverrechnungssatzen arbeitstaglich Listen in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese miissen

das Datum,

die genaue Bezeichnung des Ausflihrungsortes,

die Art der Leistung,

die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

- die GeratekenngréfRen enthalten.

Rechnungen Uber Stundenverrechnungssatze missen entsprechend den Listen aufgegliedert werden.
Die Originale der Listen behalt der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhalt der
Auftragnehmer.

© ‘»'mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 1

10



634
Besondere Vertragsbedingungen

(- Regelungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG -)

Regelungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG

- Vergabe von Dienstleistungsauftragen -

1. Zahlung von Mindestentgelten

Der Auftragnehmer hat sich verpflichtet, im Fall der Auftragserteilung den Arbeithehmerinnen und
Arbeitnehmern im Sinne des § 22 Mindestlohngesetz (MiLoG) in seinem Unternehmen bei der
Ausflhrung der beauftragten Leistung, die innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik
Deutschland erbracht wird, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des
Mindestlohngesetzes zu zahlen und den Arbeithehmerinnen und Arbeithehmern, die von
Regelungen nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt nach den
Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese kdnnen sich ergeben aus:

- den Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG),

- den Regelungen des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG)

- der auf Grundlage des AEntG oder AUG erlassenen Rechtsverordnungen sowie

- aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes fur allgemeinverbindlich
erklarten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des AEntG.
Die Pflicht des Auftragnehmers zur Zahlung des Mindestentgelts erstreckt sich auch auf
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Sinne des Gesetzes zur Regelung der
Arbeitnehmeriberlassung entliehen sind und bei der Ausfiihrung der Leistung eingesetzt werden.
In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Zahlung von Mindestentgelten auch den
Verleihunternehmen aufzuerlegen, die Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklarungen mit
diesen zu vereinbaren, von diesen einzufordern und dem Auftraggeber vorzulegen.

Das Mindestentgelt erfasst nur solche Entgeltzahlungen, die zur Abgeltung der im Rahmen der
Auftragsausfuhrung erbrachten Arbeitsleistung regelmafig zu zahlen sind.

Nicht von dem Mindestentgelt erfasst sind vermdgenswirksame Leistungen oder
Sonderleistungen, die nicht mit der Arbeitsleistung in einem funktionalen Zusammenhang stehen.
Auf die entsprechende Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes wird verwiesen, vgl. BAG,
Urteil vom 18.04.2012 — 4 AZR 139/10; BAG E 109, 244.

2. Verpflichtung von Nachunternehmen

Der Auftragnehmer ist weiter verpflichtet, die in Ziffer 1 genannten Verpflichtungen zur Zahlung
von Mindestentgelten auch den von ihm eingesetzten oder von Nachunternehmen eingesetzten
Nachunternehmen aufzuerlegen, die Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklarungen mit
diesen zu vereinbaren, von diesen einzufordern und dem Auftraggeber vorzulegen. Die
Verpflichtung von Nachunternehmen zur Zahlung des Mindestentgeltes nach Ziffer 1 besteht nur
fur Leistungen, die das beauftragte Nachunternehmen innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik
Deutschland erbringen wird. Die Verpflichtungserklarungen kdnnen nach Mafigabe des § 13 Abs.
1Satz4,5i.V.m. § 8 Abs. 1 NTVergG auch im Wege der Praqualifikation erbracht werden.
Vorstehende Verpflichtungen beziehen sich auf die Verpflichtungserklarungen tber die Zahlung
von Mindestentgelten nach § 4 Abs. 1 NTVergG.

Die Erklarungen sind vor Einsatz des jeweiligen Nachunternehmens einzufordern und dem
Auftraggeber vorzulegen.

Die Mindestentgeltverpflichtung bezieht sich jeweils auf das beauftragte Nachunternehmen.
Soweit keine Mindestentgeltregelung nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 NTVergG existiert, ist das
Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes gemal § 4 Abs. 1 Nr. 1 NTVergG zu
zahlen.

Dienstleistung Seite 1 von 4
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Besondere Vertragsbedingungen

(- Regelungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG -)

Nachunternehmen im Sinne dieser Regelungen sind in der Regel rechtlich selbstandige
Unternehmen, die von dem beauftragten Auftragnehmer zur Erbringung der ausgeschriebenen
Leistung herangezogen werden, die in sich abgeschlossene Teilleistungen bilden und nicht nur
untergeordnete Hilfsdienste oder blofRe Zulieferungen darstellen. Der Auftragnehmer hat diese
rechtliche Einordnung der von ihm zur Ausfiihrung eingesetzten Dritten in eigener Verantwortung
zu prufen. Die Regelung des § 4 Nr. 4 VOL/B bleibt unberthrt.

3. Kontrollrechte

3.1. Aligemeines Kontrollrecht des Auftraggebers

Die Vertragsparteien vereinbaren vor dem Hintergrund der Regelung in § 14 Abs. 1 NTVergG ein
allgemeines Recht des Auftraggebers zur jederzeitigen Kontrolle, ob der Auftragnehmer und die
zur Auftragsausfihrung eingesetzten Nachunternehmen und Verleihunternehmen die von ihnen im
Hinblick auf das NTVergG tbernommenen Pflichten erfillen.

3.2. Kontrollrechte des Auftraggebers und Vertragspflichten des Auftragnehmers im Hinblick auf
die Pflicht zur Zahlung des Mindestentgelts

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bis zur vollstandigen Leistungserbringung jederzeit auf
Verlangen des Auftraggebers die Grundlage fir seine Zahlungsverpflichtung des Mindestentgelts
i.S.d. § 4 Abs. 1 NTVergG offenzulegen und Kontrollen Uber die Einhaltung und Umsetzung dieser
Zahlungspflicht zu ermdéglichen. Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer die zur Kontrolle
erforderlichen Unterlagen, Arbeitsnachweise der Beschaftigten und Nachweise Uber
Entgeltzahlungen an die Beschaftigten, die zur Ausfiihrung der Leistung eingesetzt sind, bereit zu
halten und dem Auftraggeber jederzeit auf dessen Anforderung auszuhandigen. Um die
Einhaltung der in Ziffer 1 und 2 genannten Vertragspflichten zu Uberprtfen, ist der Auftraggeber
berechtigt, die im Einzelfall erforderlichen MalRnahmen zu treffen, insbesondere
Leistungsorte/Baustellen und/oder Geschaftsrdume zu betreten, Beschaftigte zu befragen,
Einsicht in Unterlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterlagen, Bluicher und andere
Geschaftsunterlagen und Aufzeichnungen zu nehmen, aus denen Umfang, Art, Dauer und
tatsachliche Entlohnung der Beschaftigten hervorgehen oder abgeleitet werden kdnnen. Die
Unterlagen sind nach Auftragserteilung vollstandig und priffahig bereit zu halten.

Die vorstehenden Pflichten sind mit Zuschlag Vertragsbestandteil. Sie gelten auch nach
vollstandiger Erflllung der Hauptleistungspflichten durch den Auftragnehmer in entsprechender
Anwendung des § 147 Abgabenordnung fur zehn (10) Jahre nach Ende des Kalenderjahres, in
dem die Hauptleistung des Auftragnehmers vollstandig und vertragsgerecht erbracht wurde.
Nach vollstandiger Leistungserbringung wird der Auftraggeber eine angemessene Frist zur
Bereitstellung und Vorlage der 0.g. Unterlagen setzen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Beschaftigten auf die Kontroll- und Nachweispflichten
gegenuber dem Auftraggeber hinzuweisen. Ihm ist bekannt, dass die Umsetzung und Austbung
der Kontrollrechte durch den Auftraggeber nicht von der Einwilligung der Beschaftigten abhangt.
Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Erfassung, Bereithaltung und Offenlegung der
personenbezogenen Daten ist zur Prufung der Verpflichtung zur Zahlung des vereinbarten
Mindestentgelts erforderlich und gilt daher unabhangig davon, ob die Arbeithehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie sonstigen zur Auftragsausfihrung Beschaftigten ihre Einwilligung zur
Erfassung und Offenlegung der personenbezogenen Daten erteilen.

Dienstleistung Seite 2 von 4

12



634
Besondere Vertragsbedingungen

(- Regelungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG -)

Vorstehende Pflichten bestehen in gleicher Weise flir eingesetzte Nachunternehmen und
Verleihunternehmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm eingesetzten Nach- und
Verleihunternehmen sowie etwaige dritte Nach- und Verleihunternehmen, die fur die Ausfuhrung
des Auftrags eingesetzt sind, seinerseits auf Einhaltung der Vertragspflichten gem. Ziffer 1 und 2
zu kontrollieren und dem Auftraggeber die Einhaltung der Verpflichtungen auf dessen Verlangen
jederzeit nachzuweisen.

Die in Ziffer 2 genannte Pflicht zur Vorlage von Erklarungen von Nachunternehmen gilt nicht,
sofern und soweit der Auftraggeber gemar § 13 Abs. 3 NTVergG auf die Vorlage von Erklarungen
verzichtet. Auch in diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, fir die Zahlung des
entsprechenden Mindestentgelts Sorge zu tragen und dies dem Auftraggeber auf Verlangen
nachzuweisen.

4. Sanktionen/Vertragsstrafe/Klindigungsrecht

Die Vertragspartner vereinbaren fir jeden schuldhaften Verstol3 des Auftragnehmers und der von
ihm oder durch seine Nach- oder Verleihunternehmen beauftragten Nach- oder
Verleihunternehmen gegen die vorstehend erfassten Vertragspflichten gem. Ziffer 1, 2 und Ziffer
3.2 die Zahlung einer Vertragsstrafe in Hohe von 1 vom Hundert des Auftragswertes netto -
basierend auf dem Auftragswert im Zeitpunkt der Beauftragung; bei mehreren VerstéRen gegen
die Vertragspflichten auf Grundlage des § 4 Abs. 1 NTVergG darf die Summe der Vertragsstrafen
10 vom Hundert des Auftragswertes nicht Gberschreiten.

Diese Vertragsstrafenregelung bezieht sich explizit ausschlieRlich auf schuldhafte
VertragspflichtverstoRe im Zusammenhang mit den vorgenannten Vertragsregelungen der Ziffern
1, 2 und 3.2, die auf den gesetzlichen Regelungen des NTVergG basieren. Die Vereinbarung von
Vertragsstrafen flr andere VerstéRe gegen Vertragspflichten, etwa tber die Vereinbarung von
Terminen und Fristen, bleibt hiervon unberihrt.

Schuldhaft ist auch ein Verstol3 gegen Vertragspflichten, der durch Nach- oder
Verleihunternehmen begangen wird, wenn und soweit dieser VerstoR? als schuldhafter Versto3
des Auftragnehmers gegen eigene Nebenpflichten einzuordnen ist. Dies ist dann nicht der Fall,
wenn der Auftragnehmer schllissig nachweist, dass er die Einhaltung der
Mindestentlohnungspflichten durch die eingesetzten Nach- und Verleihunternehmen regelmaRig
kontrolliert und sichergestellt hat. Die Zahlung einer Vertragsstrafe wird daher auch fir den Fall
vereinbart, dass der Verstold durch ein Nachunternehmen oder ein Verleihunternehmen begangen
wird und das beauftragte Unternehmen den Verstol3 kannte oder kennen musste. Den
Vertragsparteien ist bekannt, dass das Gebot der VerhaltnismaRigkeit bei der Verwirkung der
Vertragsstrafe zu beachten ist und die Vertragsstrafe vom Auftraggeber auf Antrag des
Auftragnehmers auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden kann.

Neben der Vertragsstrafenregelung vereinbaren die Parteien fur den Fall der schuldhaften und
nicht nur unerheblichen Nichterflllung der sich aus den in Ziffer 1, 2 und 3.2 genannten
Vertragspflichten durch den Auftragnehmer oder durch einen von diesem oder einem Nach- oder
Verleihunternehmen eingesetzten Nach- oder Verleihunternehmen das Recht des Auftraggebers
zur fristlosen Kindigung aus wichtigem Grund. § 8 VOL/B und etwaige andere vertragliche
Kindigungsrechte bleiben unberihrt.

Der Auftragnehmer informiert die eingesetzten Nach- und Verleihunternehmen Uber die
drohenden Sanktionen im Fall schuldhafter VerstoRe gegen die in Ziffer 1, 2 und/oder 3.2
vereinbarten Verpflichtungen.
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(- Regelungen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben der §§ 13 bis 15 NTVergG -)

Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber die fur die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach § 21 MiLoG, nach § 23 AEntG und nach § 16 AUG zustandigen
Stellen Uber VerstoRe des Auftragnehmers bzw. der Nach- oder Verleihunternehmen gegen die
auf Grundlage des § 4 Abs. 1 NTVergG vereinbarten Mindestentgeltregelungen informieren.

5. Rechtliche Hinweise und Regelung zur Teilnichtigkeit

Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, bezieht sich die Unwirksamkeit
ausschlie3lich auf die jeweilige Teilregelung und nicht auf die Vertragsregelungen insgesamt. §
139 BGB wird ausdricklich abbedungen.
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Auftraggeber/Vergabestelle  (einschl. Anschrift)

Landkreis Rotenburg (Wimme)

(UVgO - Eigenerklarung)

| Vergabenummer | 70/26/55

Leistung: Br{jcken bauen (MaRnahme im Sinne des § 16a SGB II)

Eigenerklarung

Ich/Wir erklare(n), dass

Uber mein/unser Vermdgen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
gesetzliches Verfahren eréffnet oder die Eréffnung beantragt oder dieser Antrag
mangels Masse abgelehnt wurde.

ich mich/wir uns nicht in Liquidation befinde(n).

ich/wir keine Verfehlungen begangen habe(n), die meine/unsere Zuverlassigkeit als
Bewerber in Frage stellt, insbesondere ich/wir mich/uns nicht an Preisabsprachen
beteiligt habe/n bzw. beteiligen werden.

ich / wir sicherzustellen, dass die zur Erflllung des Auftrags eingesetzten Personen nicht
die ,Technologie von L. Ron Hubbard® anwenden, lehren oder in sonstiger Weise
verbreiten.

ich/wir nicht rechtskraftig verurteilt worden bin/sind

nach den §§ 129, 129a, 129 b (Bildung krimineller und terroristischer Vereinigungen)
und nach den §§ 261(Geldwasche), 263 (Betrug), 264 (Subventionsbetrug), 334
(Bestechung) Strafgesetzbuch, Artikel 2 § 2 Gesetz zur Bekampfung internationaler
Bestechung sowie § 370 Abgabenordnung (Steuerhinterziehung).

die von mir/uns fur die Leistungen eingesetzten Personen die fir die Leistungen
erforderlichen beruflichen Befahigungen haben.

Entsprechende Nachweise kdnnen auf Verlangen vorgelegt werden.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir im Falle unzutreffender Erklarungen vom Wettbewerb
ausgeschlossen werden kann/kénnen.

(Datum, Unterschrift, ggf. Firmenstempel)
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Auftraggeber/Vergabestelle

Landkreis Rotenburg (Wimme) ‘

Vergabenummer 70/26/55 ‘

Erkldarung zu § 4 Abs. 1 NTVergG

Diese Erklarung bezieht sich nur auf Leistungen zur Auftragsausfiihrung, welche
innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erbracht werden.

Hiermit verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, bei der Ausfliihrung der auf der
Grundlage dieses Vergabeverfahrens zu erbringenden Bau- oder Dienstleistungen

1. meinen/unseren Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des § 22
Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBI. I S. 1348), in der
jeweils geltenden Fassung, mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (ab 01.01.2025: 12,82 Euro/ ab 01.01.2026: 13,90
Euro) zu zahlen und

2. meinen/unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von Regelungen
nach § 1 Abs. 3 MiLoG erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt nach
den Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen. Diese kénnen sich ergeben aus:

>
>
>

>

den Regelungen des Arbeithehmer-Entsendegesetzes (AENtG)

den Regelungen des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG)

den auf Grundlage des AEntG oder AUG erlassenen Rechtsverordnungen
sowie

aus einem auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) flr
allgemeinverbindlich erklarten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1
Nummer 1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des AEntG.

Ort, Datum, Unterschrift / Firmenstempel*

*Nur erforderlich, wenn diese Erklarung nicht Bestandteil eines elektronisch
signierten bzw. per Textform nach § 126b BGB eingereichten Angebotes ist, in

diesen Fallen gilt die Erklarung automatisch als unterzeichnet.

Hinweis zum Einsatz von Nachunternehmern oder Verleihunternehmen

Soweit Nachunternehmen oder Verleihunternehmen eingesetzt werden sollen,

mussen auch diese die obenstehende Erklarung gesondert vorlegen.
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Offentliche Ausschreibung
des Landkreises Rotenburg (Wimme),
Jobcenter Rotenburg (Wimme)
Kreishaus, Hopfengarten 2,

27356 Rotenburg (Wimme)

Vergabe- und Vertragsunterlagen zur o6ffentlichen Ausschreibung nach

§ 16a Abs. 1 Satz 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB IT)

Ausschreibungs-Nr. 70/26/55

Briicken bauen
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Leistungsbeschreibung

Teil A Allgemeine Bedingungen

Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Auftraggebers

fiir die Vergabe von Leistungen (einschl. gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen)

A.1 Allgemeines

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieterin oder des Bieters Unklarheiten, die die
Preisermittlung beeinflussen kdnnen, so hat die Bieterin bzw. der Bieter den Auftraggeber vor
Angebotsabgabe in Textform (iber das Vergabeportal der Deutschen eVergabe
(Bieterkommunikation) darauf hinzuweisen, auch wenn sie oder er den Hinweis schon vorher in
anderer Form gegeben hat.

Die in den Vergabeunterlagen enthaltenen Angaben beziehen sich grundsatzlich sowohl auf die
mannliche als auch die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die zusatzliche
Bezeichnung in weiblicher Form verzichtet.

Soweit in den Vergabeunterlagen nicht anders angegeben ist,

» sind mit Bedarfstrager die Grundsicherungsstelle im Sinne der §§ 6ff SGB II gemeint.

= st mit Auftraggeber im Sinne der Vertragsausfiihrung der Bedarfstrager im Sinne der §§
6 ff SGB II gemeint.

= ist mit Auftragnehmer derjenige Bieter gemeint, der den Zuschlag auf sein Angebot im
Rahmen des jeweiligen Vergabeverfahrens und des jeweiligen Loses erhalten hat.

Der Bieter ist verpflichtet, sich vor der Angebotsabgabe (iber die 6rtlichen Verhaltnisse zu informieren
und diese bei der Angebotskalkulation zu beriicksichtigen.

Alle Preise sind jeweils exklusive und inklusive Umsatzsteuer in Euro anzugeben. Andernfalls wird
das Angebot zwingend ausgeschlossen. Fallt keine Umsatzsteuer (Siehe B.1.7) an, dann sind die
Bruttopreise gleich die Nettopreise. Die Angabe des Preises erfolgt unter dem Punkt
Produkte/Leistungen und wir auf das Angebotsschreiben automatisch bertragen. Soweit
Erlduterungen zur besseren Beurteilung des Angebots erforderlich erscheinen, kénnen sie dem
Angebot auf besonderer Anlage beigefiigt werden. In den Vergabeunterlagen ausdriicklich
erwiinschte oder zuldssige Anderungsvorschlige miissen auf einer besonderen Anlage gemacht und
als solche deutlich gekennzeichnet und verbindlich unterschrieben werden. Werden Leistungen
angeboten, die in den Vergabeunterlagen nicht vorgesehen sind, so miissen sie auf einer besonderen
Anlage nach Ausfiihrung und Beschaffenheit naher beschrieben werden. Auf Anlagen ist im
Anschreiben hinzuweisen.

Der Bieter hat mit dem Angebot die Preismitteilung (Urkalkulation) grundsatzlich vorzulegen.

A.2 Ausschluss von unzuverldssigen Bewerbern von der Teilnahme

Es kdnnen Bewerber von der Teilnahme am Wettbewerb gemaB § 31 UVgO ausgeschlossen
werden.

A.3 Aufbau, Form und Inhalt

Die Angebotsstruktur ist bei der Angebotsabgabe einzuhalten. Der Bieter erklart sich bereit, im
Bedarfsfall sein Angebot bei der zustdndigen Stelle im angemessenen Umfang kostenfrei zu
erlautern.

Das Angebot ist zwingend elektronisch (ber das Vergabeportal der Deutschen eVergabe
(www.deutsche-evergabe.de) einzureichen. Das Konzept sowie erforderliche Unterlagen und
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Erlduterungen werden als Datei im Rahmen der Angebotsabgabe in diesem Vergabeportal abgelegt.
Die Anlagen kénnen im Angebotsassistenten im Bearbeitungsschritt ,Anlagen® hinzugefiigt werden.

Anderungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist liber den
Angebotsassistenten zuldssig.

Angebote kénnen bis zum Ablauf der Angebotsfrist (iber den Angebotsassistenten zuriickgezogen
werden.

A.4 Gewerbliche Voraussetzungen/Berufsgenossenschaft

Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft bzw. des entsprechenden
zustandigen Versicherungstragers vorzulegen, sowie einen Nachweis (ber den Eintrag im
Berufsregister bzw. Handelsregister nach MaB3gabe der Rechtsvorschriften des Landes, in dem der
Bieter seinen Sitz hat.

A.5 Tragerzulassung, fachliche Mindestvoraussetzung

Es wird eine Tragerzulassung gefordert. Laut § 176 SGB III bedirfen Trager der Zulassung durch
eine Fachkundige Stelle, um MaBnahmen der Arbeitsférderung nach § 45 Absatz 4 Satz 3 Nummer
1 SGB III selbst durchzufiihren oder durchfiihren zu lassen. Der Nachweis dieser Tragerzulassung
ist mit dem Angebot vorzulegen. Bei einem Bieterkonsortium muss dieser Nachweis von allen
Beteiligten vorgelegt werden.

Ist diese nicht vorhanden werden folgende fachliche Eignungskriterien als Mindestvoraussetzung an
den Auftragnehmer gestellt:

» Fundierte Erfahrungen im Bereich der psychosozialen Betreuung.

= Der Auftragnehmer verfligt Uber ein Fortbildungskonzept und bildet seine Mitarbeiter
regelmaBig fort.

= Der Auftragnehmer verfigt Uber eine/n Qualitdtsbeauftragte/n und filihrt ein Fehler-
Management durch.

= Der Auftragnehmer verfiigt Uber Kooperationen und Vernetzungen mit einschlagigen
Hilfeanbietern der Region.

Nachweise iiber die Eignungs- und Qualitatskriterien sind dem Angebot beizufiigen.

A.6 Vergabemindestentgeltverordnung
Die Vergabemindestentgeltverordnung 2023 (VergMindV 2023) findet Anwendung.

A.7 Priifung und Wertung der Angebote

Die in der produktbezogenen Leistungsbeschreibung der Vergabeunterlagen formulierten Kriterien
sind vom Bieter auf jeden Fall zu erfiillen.

Das Konzept wird anhand folgender Matrix gegliedert und bewertet. Das Angebot mit der hdchsten
Punktbewertung erhalt den Zuschlag:

Wertungsbereich: A = Punkte | B = Faktor
1. Methode und Umsetzung der Vermittlung und 2
der flankierenden Unterstiitzung unter (0/5/10) (Zweifache
Beriicksichtigung der Bediirfnisse der TN. Bewertung)
2. Innovation des Gesamtkonzepts 1
(0/5/10) (Einfache
Bewertung)
3. Regionale und liberregionale Vernetzung des 3
Auftraggebers zu den entsprechenden (0/5/10) (Zweifache
nachgelagerten Hilfeanbietern Bewertung)
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Inhalte, Zielerreichung und Methode werden anhand folgender Skala bewertet:

» 0 Punkte: Das Leistungsangebot erfiillt die Mindestanforderungen nicht
»= 5 Punkte: Das Leistungsangebot erfiillt die Mindestanforderung
= 10 Punkte:  Das Leistungsangebot Ubertrifft die Mindestanforderungen

Um die notwendige Qualitat der Leistung sicherzustellen, wird das Leistungsangebot mit 0 Punkten
bewertet, wenn die Anforderungen in der produktbezogenen Leistungsbeschreibung nicht erfiillt
werden oder die Konzeption nicht schliissig dargestellt wurde. Die gilt auch, wenn die aufgefiihrten
Mindestanforderungen lediglich stichpunktartig — ohne weitere konzeptionelle Ausfiihrung oder
Aufgliederung — wiederholt werden. Das Angebot wird von der weiteren Priifung und Wertung
ausgeschlossen.

= 0 Punkte: Um die notwendige Qualitat der Leistung sicherzustellen, wird das
Leistungsangebot mit 0 Punkten bewertet, wenn die Anforderungen in der
produktbezogenen Leistungsbeschreibung nicht oder teilweise nicht erfiillt werden oder die
Konzeption nicht schliissig dargestellt wurde. Das gilt auch wenn die aufgefiihrten
Mindestanforderungen lediglich stichpunktartig — ohne weitere konzeptionelle Ausfiihrung
oder Aufgliederung — wiederholt werden. Das Angebot wird von der weiteren Priifung und
Wertung ausgeschlossen.

= 5 Punkte: Die Wertungsbereiche werden mit 5 Punkten bewertet, wenn die Anforderungen
in der produktbezogenen Leistungsbeschreibung erfiillt sind und die Konzeption schliissig
dargestellt wird.

= 10 Punkte: Die Wertungsbereiche werden mit 10 Punkten bewertet, wenn die
Anforderungen in der produktbezogenen Leistungsbeschreibung libertroffen werden, die
Konzeption schliissig dargestellt wird und einen liberdurchschnittlichen Erfolg in Bezug auf
die Erfiillung der geltenden Zielsetzungen verspricht.

Die Leistungspunkte ergeben sich aus der Addition der Punkte aus den oben aufgefiihrten
Wertungsbereichen fiir das einzureichende Konzept. Hierbei wird jeder Wertungsbereich durch eine
Bewertungsstelle bepunktet und ggf. der Mittelwert aus den Einzelbewertungen der Bewerter
beriicksichtigt. Die Bertiicksichtigung von Zwischenpunkten je Wertungsbereich (bspw. 7,5) ist daher
mdoglich. Es folgt eine kaufmédnnische Rundung auf zwei Dezimalstellen.

Im nachsten Schritt wird das Preis-Leistungsverhaltnis, der Preis pro Leistungspunkt ermittelt.

P Y = Kennzahl fiir das Preis-Leistungsverhaltnis
Y = z Legende: L = Gesamtsumme der Leistungspunkte
P = Gesamtpreis

Es folgt eine kaufmannische Rundung auf zwei Dezimalstellen.

Der nach dieser Vorgehensweise wirtschaftlichste Anbieter erhalt den Zuschlag.

Der Zuschlag erfolgt schriftlich. Der Bieter ist bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebot
gebunden. Wird der Zuschlag auf ein Angebot rechtzeitig und ohne Abdnderung erteilt, so ist der

Vertrag mit Zuschlagserteilung zu den Vorgaben dieses Verfahrens auf der Grundlage des Angebotes
rechtskraftig zustande gekommen.
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Teil B Leistungsbeschreibung

B.1. Alilgemeine Rahmenbedingungen fiir die Leistungsgestaltung und Durchfiihrung

B.1.1 Zielsetzung und Einfiihrung

Leistungsgegenstand ist die Konzeption und Durchfiihrung von Leistungen im Sinne des § 16 a Nr.
3 SGB II im Auftrag des Landkreises Rotenburg (Wiimme).

Zur Verwirklichung einer sowohl ganzheitlichen, als auch umfassenden Betreuung und
Unterstiitzung unserer Teilnehmer, sind Leistungen der psychosozialen Betreuung zu erbringen. Zu
diesem Zwecke leitet der Lotse, den Teilnehmer in das nachgelagerte Hilfesystem Gber.

B.1.2 MaBnahmenort und Erreichbarkeit
Die konkreten MaBnahmenorte sind unter B.2 ,1. Standorte™ benannt und zwingend vorgeschrieben.

Der Ort der Leistungserbringung muss jeweils im Innenstadtbereich gelegen sein. Es muss eine gute
Erreichbarkeit mit den 6ffentlichen Verkehrsmitteln fiir die Teilnehmer gegeben sein. Dies bedeutet,
dass der Weg vom bzw. zum o&ffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr als 15 Gehminuten entfernt sein
darf. Sollte der MaBnahmeort mehr als 1,5 km vom Stadtzentrum (Rathaus) entfernt sein, hat der
Bildungstrdger fiir geeignete Mittel (Shuttleservice, Fahrrédder o. a.) zur Sicherstellung der
Erreichbarkeit Sorge zu tragen.

Wahrend der Vertragslaufzeit hat der Auftragnehmer zu den liblichen Geschaftszeiten montags bis
donnerstags von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr die telefonische
Erreichbarkeit sicherzustellen.

Eine Ablehnung eines zugewiesenen Teilnehmers ist durch den Auftragnehmer nicht méglich.

B.1.4 Anforderung an die Mitarbeiter

Eine wesentliche Voraussetzung fiir den Erfolg der ausgeschriebenen Leistung ist fachlich
qualifiziertes und geeignetes Personal. Der Personaleinsatz muss quantitativ und qualitativ den
Anforderungen der Leistungsbeschreibung entsprechen. Bei der Auswahl des Personals ist
insbesondere auf personelle und soziale Kompetenzen (z. B. Motivationsfahigkeit, Kontaktfreude,
Kreativitdt und Teamfahigkeit etc.) zu achten.

Eine Vertretungsregelung im Urlaubs- oder Krankheitsfall ist vom Auftragnehmer wie folgt zu
organisieren. Bei Krankheit muss spatestens ab dem 3. Arbeitstag eine Vertretung zur Verfligung
stehen, bei Urlaub ab dem 1. Urlaubstag.

Das fiir die Durchfiihrung der MaBnahme erforderliche Personal ist im entsprechenden Umfang ab
Vertragsbeginn vorzuhalten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm zur Durchfiihrung des
der MaBnahme angegebene Personalkapazitdt gemdB seinem Angebot ausschlieBlich fiir die
Leistungserbringung einzusetzen. Die angebotenen Personalkapazitaten diirfen durch andere
Tatigkeiten des Auftragnehmers nicht eingeschrankt werden.
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Im Rahmen der auszuiibenden Tatigkeit im Rahmen der MaBnahme entfallen ca. 20% pro
Vollzeitstelle auf Verwaltungstatigkeiten.

Der Nachweis (Lebenslauf und Qualifizierungsnachweise) des Personals hat spatestens
eine Woche vor Vertragsbeginn gegeniiber dem Auftraggeber zu erfolgen.

B.1.5 Weihnachten/Silvester

Fallen Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) nicht auf einen Samstag oder Sonntag, sind sie
wie gewohnliche Werktage zu behandeln. Die MaBnahme hat demnach grundsatzlich gemaB den
Vorgaben unter B.2 stattzufinden. Gleiches gilt fiir sog. Briickentage zwischen Weihnachten und
Neujahr (27.12., 28.12., 29.12., 30.12.).

Dem Auftragnehmer wird die Méglichkeit erdffnet, die MaBnahme an vorgenannten Tagen ganz oder
teilweise ausfallen zu lassen, sofern die ausgefallenen Stunden kompensiert werden. Der Ausgleich
kann entweder durch Verlegung auf andere Tage oder durch Verldangerung der Vertragslaufzeit
insgesamt erfolgen. Mochte der Auftragnehmer von einer dieser Mdglichkeiten Gebrauch machen,
ist dies beim Auftraggeber bis spatestens 20.11. schriftlich oder elektronisch detailliert mitzuteilen,
wie ein Ausgleich erfolgen kdnnte. Der Auftraggeber entscheidet sodann umgehend (iber den
Ausgleich und teilt dies dem Auftraggeber binnen drei Werktagen mit.

B.1.6 Abrechnungsmodus

Grundlage fiir die Abrechnung ist der fir diese Leistung vereinbarte Festpreis. Die Zahlung erfolgt
durch den Auftraggeber in gleichbleibenden monatlichen Raten nachtraglich. Der Auftragnehmer
erstellt hierfiir eine Rechnung. Die erste Monatsrate ist am Tag nach Ablauf des ersten
Kalendermonats seit Leistungsbeginn fallig. Die Rechnungen sind zu richten an:

Landkreis Rotenburg (Wiimme)
Herr Schumann/Frau Eickhoff
Weicheler Damm 9-11
27356 Rotenburg

B.1.7 Hinweis zur Umsatzsteuerregelung

Eine Bescheinigung (ber die Erfiillung der Voraussetzungen fiir eine Steuerbefreiung gemaB § 4 Nr.
21 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) des Umsatzsteuergesetzes erfolgt durch die zustdndige
Landesbehdrde, nicht durch den Auftraggeber Landkreis Rotenburg (Wimme).

B.1.8 Bewertung der Leistung

Der Auftraggeber behalt sich vor eine Leistungsbewertung der MaBnahme durch Teilnehmer
vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass Teilnehmer die Bewertung in
Ruhe und ohne direkte Aufsicht durch Personal der MaBnahme abgeben kdnnen.

B.1.9 Abnahme der Anforderungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das Personal 1 Woche vor Vertragsbeginn zur Abnahme
durch das Jobcenter vorzuhalten. Die Abnahme erfolgt durch das Jobcenter des Landkreis Rotenburg
(Wiimme). Sollte das Personal nicht den Anforderungen entsprechen, wird eine Mangelriige erteilt
und eine Nachfrist von 7 Tagen gewahrt. Sollten die Mangel nach 7 Tagen nicht beseitigt worden
sein, behdlt sich das Jobcenter vor, dem Auftragnehmer den Auftrag zu entziehen und diesen an den
nachstbesten Anbieter der Angebotsauswertung zu vergeben. Die dem Jobcenter dabei
entstehenden Mehrkosten sind vom gerligten Auftragnehmer zu Gbernehmen.

Seite 8 von 17



B.1.10 Versicherung der Teilnehmer

Die Teilnehmer sind gemaB § 2 Absatz SGB VII und § 8 SGB VII auf dem unmittelbaren Hin- und
Riickweg zum Durchfiihrungsort sowie bei Arbeitsunfallen zu versichern. Die Verantwortung fir die
Unfallversicherung der Teilnehmer tragt der Auftragnehmer und ist auf Anforderungen des
Auftragsgebers vorzulegen.

B.1.11 Nachbesetzung mit Teilnehmern

Ziel ist eine stetige Auslastung der angebenden Teilnehmerplatze wahrend der Projektlaufzeit. Der
Auftraggeber behdlt sich vor, freigewordene Teilnehmerplatze nach zu besetzen, um eine
kontinuierliche Maximalbesetzung zu gewahrleisten. Eine Nachbesetzung fiihrt nicht zu einer
gesonderten Abrechnung durch den Auftragnehmer.

B.1.12 Fahrkostenberechnung

Bei den Fahrkosten handelt es sich um Wege vom Zuhause des MaBnahmenteilnehmers zum
MaBnahmenort, zu Anbietern des nachgelagerten Hilfesystems oder sonstigen Einrichtungen, in die
der Lotse vermittelt. Es handelt sich somit um individualspezifische Anspriiche der Teilnehmer gegen
den Bedarfstrager. Dieser entscheidet im Rahmen der Ermessensausibung (iber die Angemessenheit
dieser Kosten. Uber die Hohe der auszuzahlenden Kosten informiert der Bedarfstrdger den
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer erklart sich mit der Angebotsabgabe bereit, die Abrechnung und Verauslagung
der Teilnehmerkosten zu ibernehmen, soweit diese ihren Anspruch an ihn abtreten.

Die Berechnung und Auszahlung der monatlichen Kosten der einzelnen Teilnehmer wird vom
Auftragnehmer  Ubernommen. Grundlage ist die vom  Teilnehmer abgezeichnete
Einzelkostenabrechnung, die auf einer vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Vorlage, bzw.
durch einen Sammelilberweisungstrager, auf dem der Empfangername, die Bankleitzahl und
Kontonummer bzw. SEPA-Daten, der Betrag in Euro, der Verwendungszweck, sowie die Falligkeit
aufgefiihrt sein muss, zu erfolgen hat. Berechnungsgrundlage ist die vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellte Vorlage. Zur Abrechnung der Fahrtkosten mit dem Auftraggeber sind vom
Auftragnehmer der Fahrtkostenantrag und die Fahrtkostenquittung jedes Teilnehmers, die
Fahrkarten, die gezeichneten Abrechnungsvorlagen, sowie sonstige Stellungnahmen, bspw. zu
Fahrten zu Hilfeanbietern, der Rechnung beizulegen. Zu hoch ausgezahlte Fahrtkostenbetrdge durch
den Auftragnehmer an einen Teilnehmer werden im folgenden Monat durch den Auftragnehmer mit
dem Teilnehmer verrechnet.

Die Zahlung der verauslagten Teilnehmerkosten erfolgt durch den Auftraggeber nach
Rechnungsstellung und Einreichung aller zur Abrechnung benétigten und o.g. Unterlagen. Sollten
die einzureichenden Unterlagen unvollstandig oder nicht korrekt ausgefiillt sein und/ oder nicht
vollstandig eingereicht werden, werden die Kosten vom Auftraggeber nicht abgerechnet.

Das konkrete Abrechnungsverfahren wird nach Zuschlagserteilung zwischen dem Auftragnehmer und

dem Bedarfstrager abgestimmt. Hierbei kdnnen monatliche Abschlagszahlungen und eine
Schlussabrechnung zu den verauslagten Kosten vereinbart werden.
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B.2 Produktbezogene Leistungsbeschreibung

Allgemeine Anforderungen

1.Durch- Die MaBnahme wird an folgenden Standorten durchgefiihrt:
filhrungsorte

(1) 27356 Rotenburg

(2) 27404 Zeven

(3) 27432 Bremervorde
2. Ziel & Ziel der MaBnahme ,Briicken bauen" ist ausschlieBlich die strukturierte
Aufgaben- Heranfiihrung und Uberleitung der Teilnehmenden in geeignete Angebote des
bereich regionalen Hilfesystems.

Der Auftragnehmer ibernimmt hierbei eine steuernde und koordinierende
Lotsenfunktion.
Eine eigensténdige psychosoziale, therapeutische oder beratende Behandlung
findet nicht statt.

Der Fokus liegt auf:

Identifikation von Unterstiitzungsbedarfen

Transparenz Uber bestehende Hilfsangebote

Abbau Zugangsbarrieren

Verbindliche Anbahnung und Sicherstellung von Erstkontakten

Zentrale Handlungsfelder

e Aufbau einer themenbezogenen, zielgerichteten Kommunikation

e  Strukturierte Erfassung von Vermittlungshemmnissen (ohne
therapeutische Bewertung)

e Erstellung eines einfachen, handlungsorientierten Ubergabe- bzw.
Strategieplanes

e Information Uber geeignete Hilfeangebote

e Organisation und Unterstiitzung bei der Kontaktaufnahme (z. B.
Terminvereinbarung)

e Begleitung zu Erstterminen bei Bedarf

¢ Nachhalten, ob eine Anbindung erfolgt ist

e Abschlussgespréch zur Ubergabe in das Hilfesystem

Wichtige Abgrenzung
Nicht Bestandteil der Leistung sind insbesondere:

Psychologische Beratung oder Therapie

Diagnostik im klinischen Sinne

Langfristige psychosoziale Begleitung

Behandlung oder Stabilisierung im medizinischen/therapeutischen
Sinne

3.Inhalte und
Ablauf

> Phase 1: Einstieg & Standortbestimmung (Termin 1-2)

e Ressourcen- und Problemanalyse
e  Feststellung von Unterstiitzungsbedarfen
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Zieldefinition gemeinsam mit dem Teilnehmenden
Phase 2: Orientierung & Aktivierung (Termin 3-5)

Information Uber regionale Hilfsangebote

Unterstiitzung bei der Auswahl geeigneter Hilfen
Motivationsarbeit und Abbau von Zugangsbarrieren
Vorbereitung auf Erstkontakte (z. B. Gesprache, Unterlagen)

Phase 3: Begleitung & Anbindung (Termin 6-7)

Konkrete Kontaktaufnahme zu Hilfesystemen
Begleitung zu Erstterminen (bei Bedarf)
Nachbereitung und Stabilisierung der Anbindung

Phase 4: Abschluss & Perspektivplanung (Termin 8)

Reflexion des bisherigen Prozesses
Sicherstellung der weiteren Anbindung
Entwicklung nachster Schritte Richtung Stabilisierung/Integration

Ubergabe an Fallmanagement / Jobcenter
Methodischer Ansatz

Individuelle, ressourcenorientierte Begleitung
Niedrigschwelliger Zugang

Systemisches Arbeiten

Motivierende Gesprachsfiihrung
Netzwerkarbeit mit regionalen Akteuren

Rolle des Lotsen

Feste Ansprechperson (iber die geplanten Termine
Koordination der Hilfsangebote

Dokumentation des Fortschritts

Schnittstelle zwischen Teilnehmenden und Hilfesystem

Erfolgskriterien

Erfolgreiche Anbindung an mindestens ein Unterstiitzungsangebot
Verbesserung der personlichen Stabilitat

Erhdhte Mitwirkungsbereitschaft

Perspektivplanung im Anschluss

Organisation & Umsetzung

Flexible Terminvereinbarung

Durchfiihrung in geeigneten Beratungsraumen oder im &ffentlichen
Raum

Enge Abstimmung mit Jobcenter / Fallmanagement

Laufender Einstieg mdglich

Dauer: pro Termin ca. 45 Minuten
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4. Zielgruppe

Erwerbsfahige Leistungsberechtigte nach SGB II mit Unterstiitzungsbedarfen,
insbesondere:

o fehlende oder unklare Anbindung an Hilfesysteme
e multiple Vermittlungshemmnisse
e praktische Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme von Hilfen

5. Teilnehmer-
gewinnung

Die Zuweisung erfolgt durch den personlichen Ansprechpartner (pAp).

Ubergabewege:
1. Eigenstandige Kontaktaufnahme,
2. Kontaktaufnahme durch Auftragnehmer nach Einwilligung,
3. Gemeinsames Ubergabegesprach im Jobcenter,
4. Aufsuchend durch Lotsen bei geringer Auslastung und nach

Absprache in Einzelféllen.

RegelmaBige Prasenztermine in den Jobcentern sind nach Absprache mit dem
Auftraggeber zu gewahrleisten.

6. Ausfiihrungs-
frist

Die MaBnahme beginnt am 01.12.2026 und endet am 30.11.2027.

7. optionale
Vertrags-
verldangerung

Es sind zwei Vertragsverlangerung a jeweils 12 Monate wie folgt vorgesehen:

1. Vertragsverlangerung vom 01.12.2027 bis 30.11.2028, soweit
beide Vertragsparteien dieser bis spadtestens zum 30.09.2027
schriftlich bestatigen haben und entsprechende Gelder durch den
Haushalt des Landkreises Rotenburg (Wiimme) zur Verfiigung stehen.
Erfolgt keine schriftliche Bestatigung, endet das Vertragsverhdltnis
automatisch am 30.11.2027.

2. Vertragsverlangerung vom 01.12.2028 bis 30.11.2029, soweit
beide Vertragsparteien dieser bis spdtestens zum 30.09.2028
schriftlich bestatigen haben und entsprechende Gelder durch den
Haushalt des Landkreises Rotenburg (Wiimme) zur Verfiigung stehen.
Erfolgt keine schriftliche Bestatigung, endet das Vertragsverhdltnis
automatisch am 30.11.2028.

8. . Zu realisieren ist eine Vollauslastung (iber den gesamten MaBnahme Zeitraum
Durchfiihrungs- | it 120 Teilnehmenden. Diese Anzahl ist wie folgt auf die Standorte zu
vorgaben verteilen:
= Rotenburg (Wimme): 60 TN
= Zeven: 30 TN
»= Bremervorde: 30TN
Entscheidungen Uber die Besetzung von Teilnehmerplatzen oder einer
Wiederbesetzung von freiwerdenden Teilnehmerplatzen fallt der Auftraggeber.
Kernziel der MaBnahme ist eine konsequent ziigige Uberleitung des
Teilnehmers in das regionale Hilfesystem.
9. . Festpreis inkl. sémtlicher Nebenkosten fiir 12 Monate Laufzeit:
Durchfiihrungs-

kosten (fester
Preis)

100.000,- €

Es handelt sich hierbei um einen nicht verhandelbaren Festpreis.
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10. Fahrtkosten

Fahrtkostenberechnung Lotse

In die Angebotskalkulation sind pro Jahr die Kosten fiir das Fahrzeug mit einer
Laufleistung von 15.000 km =zu beriicksichtigen. Ein Fahrtenbuch ist
entsprechend zu fiihren und bei Bedarf dem Arbeitgeber nachzuweisen.

Fahrtkostenberechnung Teilnehmer

Fahrtkosten der Teilnehmer sind nicht Teil des Angebotspreises und werden
separat dem Auftraggeber monatlich in Rechnung gestellt.

Weiterfiihrende Informationen: siehe ,B.1.12 Fahrkostenberechnung"

11. Raumliche
und technische
Ausstattung

Der Auftragnehmer soll eine personliche Unterstiitzung in Rotenburg
(Wimme), Zeven und Bremervorde fiir die o.g. Zielgruppe anbieten. Dafiir
muissen Beratungsgesprache (Einzelgesprache) in den Raumlichkeiten des
Auftragnehmers stattfinden kdnnen. Dem Lotsen muss an jedem der drei
Standorte mindestens ein Biiro-/Besprechungsraum zur Verfligung stehen.
Der Raum muss eine MindestgréBe von 15 gm aufweisen.

Zur Ausstattung gehéren: 1 Schreibtisch und 1 Schreibtischstuhl, 1
Besprechungstisch und 2 Stiihle pro Raum. Zudem muss folgende technische
Ausstattung vorgehalten werden: Mobiltelefon, Notebook, Fax, Scanner,
Farbdrucker.

Nach Absprache mit dem Teilnehmer kann eine Beratung auch im Rahmen
einer aufsuchenden Beratung in der Wohnung des Teilnehmers oder in
anderen offentlichen Gebauden am Wohnort des Teilnehmers erfolgen.

Fiir das aufsuchende Angebot muss dem Lotsen ein Fahrzeug zur Verfiigung
stehen.

12. Personal-
anforderungen

Studium

- Studium im sozialen/padagogischen Bereich oder
vergleichbare Qualifikation.

Berufliche Erfahrung
Vorausgesetzt wird:

- Mindesten eine 2-jahrige Erfahrung im Bereich der Beratung
von erwerbsfahigen Leistungsberechtigten.

Dartiber hinaus ist wiinschenswert:

- Eine Weiterbildung zum systemischen Berater.

- Erfahrung in den Bereichen Suchtberatung oder
psychosoziale Beratung.

- Erfahrung im Bereich des Screenings von Klienten in Bezug
auf Sucht-, Schulden- oder psychosoziale Problemlagen.

Besondere Fahigkeiten

- Ausgepragte Sozialkompetenz.

- Hohe Fahigkeit, Klienten zu motivieren unter Ausstrahlung
einer positiven Lebenseinstellung.

- Teamfahigkeit.

- Organisationsvermogen.
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- Lésungsorientierte Arbeitsweise.

- Hohes MaB an Vertrauenswiirdigkeit und Verbindlichkeit.

- Fahigkeit zum selbststandigen Arbeiten.

- Kommunikationsfahigkeit und Durchsetzungsvermégen.

- Strategisches Denken und Handeln.

- Fahigkeit zur interdisziplindaren Zusammenarbeit.

- Interkulturelle Kompetenzen und die Fahigkeit, diese auf die
aktuelle Situation des Teilnehmers zu tbertragen.

- Fuhrerschein Klasse B

Zeiten wahrend einer Berufsausbildung und eines Studiums gelten nicht als
Berufserfahrung.

Fach- und Fihrungskrafte, die aufgrund ihrer Berufserfahrung, ihrer guten
Kontakte zur regionalen Wirtschaft und ihrer langjahrigen Erfahrung in der —
auch ehrenamtlichen — Arbeit besonders geeignet erscheinen, sind im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber zugelassen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass das eingesetzte Personal {iber
den fiir die Durchfilhrung der MaBnahme erforderlichen aktuellen fachlichen
und padagogischen Wissensstand verfiigt.

Dem Grundsatz der Kontinuitdat des Personals ist durch festangestellte
Arbeitnehmer fiir die Vertragslaufzeit Rechnung zu tragen. Festangestellt
bedeutet, dass die zwischen dem Auftragnehmer und seinen Mitarbeitern
geschlossenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrage nicht einen
geringeren Zeitraum als die vorgesehene Vertragslaufzeit umfassen dirfen.
Minijobs im Sinne § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) gehdren
nicht zum festangestellten Personal.

Der Auftragnehmer stellt zudem sicher, dass Personalkapazitaten fiir einen
regelmaBigen  Erfahrungsaustausch  zwischen  Auftragnehmer  und
Bedarfstrdger sowie zur Durchfihrung von Fallbesprechungen und
Fallkonferenzen unter Beriicksichtigung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen zur Verfiigung stehen.

Da sich unter den zuzuweisenden Teilnehmern Jugendliche befinden kdnnen,
muss die persdnliche Eignung des Auftragnehmers und seiner mit der
MaBnahme betrauten Mitarbeiter im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)
vorliegen. Personlich nicht geeignet ist insbesondere, wer wiederholt oder
schwer gegen das BBiG oder die aufgrund des Gesetzes erlassenen
Vorschriften und Bestimmungen verstoBen hat. Durch die Abgabe des
Angebotes wird seitens des Bieters zugesichert, dass die Eignung im Sinne
des BBiG bei ihm und seinen mit der MaBnahme betrauten Mitarbeitern
vorliegt.

13.
Dokumentation

Fokus der Dokumentation

e Nachweis der Uberleitungsaktivititen
e Dokumentation der Kontaktaufnahmen
e Status der Anbindung an Hilfesysteme
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Teilnehmer-Berichte

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer fiir die folgenden geforderten
Tn-Berichte Vorlagen im Excel-Format vier Wochen vor MaBnahmenstart zur
Verfligung, die durch den Auftragnehmer zu nutzen sind.

1) Zielplanung (Fokus: Uberleitung).
Der Bericht ist spatestens nach dem 3. durchgefiihrten
Teilnehmertermin zu erstellen und binnen drei Werktagen an den
Auftraggeber zu Ubermitteln.

2) Zwischenberichte (Stand der Anbindung).
Ist der Tn nach dem 3. Gesprach nicht ins Hilfesystem Gbermittelt, so
ist im 2-Monats-Takt eine entsprechende Information an den
Auftraggeber zu Ubermitteln.

3) Meldung Uberleitung (Ergebnis der Uberleitung)

Nach Uberleitung ins Hilfssystem ist dem Auftraggeber binnen 3
Werktagen die Meldung zu ibermitteln.

Anwesenheitsliste

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Anwesenheitstabelle (wird vom
Auftraggeber im Vorfeld der MaBnahme als Excel-Dokument bereitgestellt)
entsprechend der Legende zu fihren.

Auslastungsgrad

Um eine angestrebte Vollauslastung zu erreichen, {ibersendet der
Auftragnehmer jeweils zum 01. und zum 15. eines jeden Monats eine E-
Mail mit folgende Information
» wie viele Tn-Platze aktuell besetzt sind/frei sind,
= wie viel Tn-Pldtze innerhalb der ndchsten 14 Tage voraussichtlich
frei werden,
» wie viele Tn-Platze in Summe seit Start der MaBnahme besetzt
wurden
= Summe der durchgefiihrten Termine seit Start der MaBnahme,
unterteilt nach durchgefiihrten persodnlichen Termine, telefonisch
gefiihrten Termine, nicht erfolgte Termine
(unentschuldigt/entschuldigt)

14. MaBnahme-
Flyer

Vom dem Auftragnehmer ist in Absprache mit dem Auftraggeber ein Infoblatt
im PDF-Format zu erstellen. Dieses ist vier Wochen vor MaBnahmenbeginn
dem Auftraggeber zu (ibersenden.

15. Daten-
sicherheit

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen,
insbesondere die Vorschriften zum Sozialdatenschutz einzuhalten. Erstellte
Berichte sind sicher vor dem Zugriff Dritter zu speichern.

Der Auftragnehmer ist verantwortlich fiir die Verschliisselung schiitzenswerter
Daten. Mit dem Auftraggeber ist das entsprechende Verfahren abzustimmen.
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16.
Teilnehmerbe-
zogenes
Monitoring

Folgende Punkte miissen durch den Auftragnehmer erhoben werden und dem
Auftraggeber zur Verfligung gestellt werden:

» Teilnehmerbezogenes Monitoring:

e Auslastungsgrad (Anzahl gesamt; im Bestand aus Vorjahr,
Neuzugange)

e Anzahl Beratungstermine (Vorjahr, aktuelles Jahr)

e Teilnehmer: erfolgreich gestartet, Tn die abgebrochen haben, Tn, die
ins Hilfssystem Uberfiihrt wurden, Teilnehmer-Verweildauer in der

MaBnahme

e Welche Themen(-Gruppen) standen im Vordergrund/wurden
angegangen (sozial-familiar, Gesundheit psychisch,
personlich/Motivation, Materielle Grundbediirfnisse,

emotional/psychisch

e In welche Hilfsangebote wurde Uberfiihrt (wie oft wurden in welches
Hilfesystem Uberflihrt?)

e Nach Abschluss der MaBnahme: 14 Tage nach MaBnahmenende
(spatestens zum 15. Dezember) Ubergibt der Auftragnehmer dem
Auftraggeber eine Zusammenfassung des 0.g. Monitoring.

14 Tage nach MaBnahmenende (spatestens zum 15. Dezember) (ibergibt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Zusammenfassung der 0.g. Werte Die
Datenerhebung basiert (iberwiegend aus der ,Prozessbasierten Auswertung"
(Excel basierte Vorlage wird vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt).

17. Monitoring
Hilfenetzwerk

Folgende Punkte miissen durch den Auftragnehmer erfiillt werden und dem
Auftraggeber zur Verfligung gestellt werden:

¢ Eine aktuelle Kontaktliste des Hilfssystems wird vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellt und halbjdhrlich vom Auftragnehmer aktualisiert
und unaufgefordert dem Auftraggeber ibermittelt.

e Erfassung und Beurteilung des Hilfssystems: welche Angebote
existieren, welche sind dazugekommen, welche fehlen, welche sind
unzureichend (lange Wartezeiten ab 3 Monate, welche sind qualitativ
nicht zielflihrend)

Nach Abschluss der MaBnahme: 14 Tage nach MaBnahmenende (spatestens
zum 15. Dezember) (bergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine
Bewertung des aktuellen Hilfsnetzwerkes hinsichtlich einer politischen
Handlungsempfehlung: welche Angebote fehlen ganzlich, welche Angebote
sollten weiterausgebaut werden sowie eine Handlungsempfehlung, wie die
Landschaft des Hilfssystems als Ganzes und in der Zusammenarbeit zwischen
den Akteuren optimiert werden kann.

18. Personal-
iibersicht

Kontaktliste Personal Auftragnehmer

Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Woche vor
MaBnahmenbeginn eine Kontaktliste von seinem MaBnahmenpersonal wie
auch dem verantwortlichen Datenschutzbeauftragten mit Name, Position, Tel
(Fest/Mobil), Standort und E-Mailadresse zur Verfligung. Diese ist bei
Personaldnderung unverziiglich dem Auftraggeber zu libersenden.
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:_|:9. Presse- und
Offentlichkeits-
arbeit

Aktivitdten des  Auftragnehmers hinsichtlich  einer  Presse- und
Offentlichkeitsarbeit — bezogen auf diese MaBnahme — bedarf grundsatzlich
einer Abstimmung mit dem Auftraggeber. Dazu gehéren insbesondere vom
Auftraggeber verfasste Artikel fiir die Presse- und Offentlichkeitsarbeit wie
auch Pressetermine, zu denen der Auftraggeber eingeladen werden muss.

B.3 Gliederung Konzept / Strategiepapier

Ziel der Leistung ist eine von Teilnehmern mit psychosozialen Belastungen Uberleitung in das
vorhandene Hilfesystem. Landfristiges Ziel ist eine Erhéhung der Integrationschance der zugewiesenen
Personen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhaltnisse. Hierfiir sind entsprechende Methoden
und Strategien anzuwenden. Die Umsetzung der MaBnahme ist in einem Konzept gemaB A.7
Wertungsbereiche darzustellen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

Verfahren: 70/26/55 - Bricken bauen (Mafinahme im Sinne des § 16a SGB II)

22.05.2026

SKONTO

Skonto kann gesondert angeboten werden, wird allerdings bei der Wertung der Angebote nicht
bertcksichtigt.

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 MaRnahmepreis gesamt USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis
[EUR]
0% 1,00 Pauschale
100.000,00
(Festpreis)

Gemal Leistungsbeschreibung.
Es gilt ein Festpreis von 100.000 € / Jahr fur die Ma3hahme, siehe Nr. 8 pro 1,00 Pauschale
der Leistungsbeschreibung

Der ausgewiesene Preis gilt jeweils fir ein Kalenderjahr. Beim
dargestellten Gesamtpreis handelt es sich um einen Brutto-Festpreis.
Eine ggf. anfallende Umsatzsteuer ist hier nicht auszuweisen und
verandert nicht den Bruttoendpreis. Eine Bescheinigung tber die
Erflllung der Voraussetzungen fir eine Steuerbefreiung des
Umsatzsteuergesetzes erfolgt durch die zustandige Landesbehorde,
nicht durch den Landkreis Rotenburg (Wimme).

Gesamtpreis
[EUR]

100.000,00

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkKI.
Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl.
Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG

Ausschreibung

Verfahren: 70/26/55 - Bricken bauen (MalRnahme im Sinne des § 16a SGB II)

22.05.2026

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG

Ausschreibung

Verfahren: 70/26/55 - Bricken bauen (MalRnahme im Sinne des § 16a SGB II)

22.05.2026

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1

36



37



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	631_UVgO_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots
	632_Bewerbungsbedingungen
	633_UVgO_Angebotsschreiben_ohne_Losen.pdf
	635_Zusaetzliche_Vertragsbedingungen_Liefer-Dienstleistungen
	Besondere Vertragsbedingungen NTVergG-Dienstleistung_2
	Eigenerklärung_sozial_UVgO
	Erklärung zum NTVergG P4 Abs 1_01-25
	01_ VU_Brücken bauen

	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




